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RS UVS Kärnten 1992/05/06 KUVS-
194/8/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1992

Rechtssatz

Zu den Merkmalen des Feilbietens im Umherziehen gehört nicht nur das Anbieten einer Ware, sondern auch das

Mitführen derselben und die Bereitschaft diese sogleich an jeden Kau ustigen zu verkaufen. Wer ohne

Gewerbeberechtigung eine gewerbliche Tätigkeit im Umherziehen ausübt, ist nach § 366 Abs 1 Z 1 zu bestrafen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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